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A) Allgemeine Fragen

Gibt es den Leitfaden Arbeitsschutz auch auf CD-ROM?

Ja, er ist Bestandteil des BuS-Handbuch auf der CD-ROM “BuS-Kammermodell“ und er ist auch auf der Internetseite der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg unter http://www.lzk-bw.de abrufbar. 

Ich habe ein Schreiben der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) erhalten, in dem diese fragt, wie meine Praxis betriebsärztlich und sicherheitstechnisch betreut wird? Wie soll ich antworten?

Grundsätzlich ermöglicht die BGW zwei Betreuungsformen, die interne Betreuung über das BuS-Dienst „Kammermodell“ (alternative bedarfsorientierte Betreuung) und die Betreuung über einen externen überbetrieblichen Dienst (in den Betreuungsmodellen: grund- und anlassbezogene Betreuung und Regelbetreuung). Nehmen Sie am Kammermodell Ihrer LZK BW teil, kreuzen Sie bitte als Betreuungsform „alternative bedarfsorientierte Betreuung“ an.
Welche Bezirksverwaltung der BGW ist für meine Praxis zuständig?
Die Zuständigkeit der BGW-Bezirksverwaltungen richtet sich nach der Postleitzahl des Praxisstandortes und stellt sicht wie folgt dar:
	Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) – Hauptverwaltung

Pappelallee 35/37     22089 Hamburg

Telefon: 040 20207-0

Telefax: 040 20207-2495

	BGW Bezirksverwaltung Karlsruhe

Zuständigkeit nach Postleitzahlen: 70-73; 75-79; 88

Neureuter Straße 37 b     76185 Karlsruhe

Telefon: 0721 9720-0

Telefax: 0721 9720-525
	BGW Bezirksverwaltung München

Zuständigkeit nach Postleitzahlen: 80-87; 89-95

Wallensteinplatz 3     80807 München

Telefon: 089 35096-0

Telefax: 089 35096-525

	BGW Bezirksverwaltung Mainz

Zuständigkeit nach Postleitzahlen: 54-56; 60; 65-69

Göttelmannstraße 3     55130 Mainz

Telefon: 06131 808-0

Telefax: 06131 808-525
	BGW Bezirksverwaltung Würzburg

Zuständigkeit nach Postleitzahlen: 34-36; 61;63-64; 74; 96-99

Röntgenring 2     97070 Würzburg

Telefon: 0931 3575-0

Telefax: 0931 3575-525


Wo erhalte ich Informationen über staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerke?

Auf der CD-ROM “BuS-Kammermodell“ unter der Rubrik „Gesetze & Vorschriften“ im Kapitel „Unfallverhütungsvorschriften“ der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg befinden sich ausgewählte staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerke, die für eine Zahnarztpraxis von Bedeutung sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über den Internetauftritt der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg unter www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de über die Rubrik „Service und Information“ >>> „Vorschriften“ kostenlos den Einblick in viele staatliche Regelwerke aus den Sachbereichen Arbeitsschutz, Umweltschutz und Produktsicherheit zu erhalten. Demgegenüber bietet die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) über ihren Internetauftritt unter www.bgw-online.de über die Rubrik „Kundenzentrum“ >>> „Prävention“ >>> „Vorschriften“ die Möglichkeit auf das Gesamtwerk an berufsgenossenschaftlichen Vorschriften „BGVR-Datenbank“ zuzugreifen. 
Was versteht man unter „aushangpflichtigen Regelwerken“ und welche gehören dazu?
Hierbei handelt es sich um aushangpflichtige Gesetze und Unfallverhütungsvorschriften, die an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen sind, z. B. Mutterschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Röntgenverordnung, Arbeitszeitgesetz. 
B) Abfallentsorgung 
Ich habe einen neuen Amalgamabscheider gekauft, was muss ich tun?
Der Amalgamabscheider ist durch eine medizintechnische Fachfirma (z. B. über den Hersteller) einzubauen und durch diese vor der ersten Inbetriebnahme einer Funktionsprüfung zu unterziehen. 

Neue bauartzugelassene Amalgamabscheider sind vor der ersten Inbetriebnahme bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 
An welche Stelle ist diese Anzeige zu richten?
Die Anzeige neu eingebauter Amalgamabscheider bzw. wesentlich veränderter Wasseranlagen ist an die zuständige untere Wasserbehörde des Stadt- bzw. Landkreises, in dem die Zahnarztpraxis liegt, zu richten. 
Unterliegen die Amalgamabscheider einer regelmäßigen Überprüfung?

Neben einer jährlichen Wartung der Abscheideranlage, ist eine Überprüfung der Amalgamabscheider auf ordnungsgemäßen Betrieb und Zustand vor Inbetriebnahme und anschließend regelmäßig alle 5 Jahre notwendig. 
Wie ist diese Überprüfung/Wartung zu dokumentieren?

Die Überprüfung/Wartung ist in einem Wartungsbuch für Abscheider zu dokumentieren, dieses ist mindestens 5 Jahre nach dem letzten Eintrag aufzubewahren. 
Wer ist die zuständige Abfallbehörde?

Die zuständige Abfallbehörde (z. B. Amt für Abfallwirtschaft) ist beim Stadt- bzw. Landkreis angesiedelt, in dem die Zahnarztpraxis geführt wird. 
Gibt es eine Art Übersicht über die Abfallarten einer Zahnarztpraxis und wie diese entsorgt werden müssen?

Ja, im Kapitel „Entsorgung“ im BuS-Handbuch auf der CD-ROM „BuS-Kammermodell“. 
	Hausmüllbeseitigung

	AS 18 01 01

Spitze oder scharfe Gegenstände (Skalpelle, Kanülen von Spritzen und Infusionssystemen, Gegen-stände mit ähnlichem Risiko für Schnitt- und Stichverletzungen).
	AS 18 01 04

Wund- und Gipsverbände, 
Einwegwäsche, Einwegartikel 
(z. B. Spritzenkörper).
	AS 18 01 09

Altarzneimittel (bei kleineren 
Mengen).


Alternativ: freiwillige Rücknahme durch Apotheken.

	AS 18 01 03*

Abfälle, die mit erregerhaltigem (nach IfSG meldepflichtig) Blut, Sekret oder Exkret behaftet sind oder Blut in flüssiger Form enthalten.

Achtung: die gemeinsame Entsorgung dieser Abfallart ist nur 
nach erfolgreicher Desinfektion mit vom Robert-Koch-Institut 
anerkannten Verfahren (s. Liste der anerkannten Desinfektions-
mittel und -verfahren; §18 IfSG; Verfahren mit dem Wirkungs-
bereich ABC) möglich (Details siehe LAGA-Richtlinie).
	AS 20 03 01

Gemischte Siedlungsabfälle 
(Hausmüllähnliche Abfälle).


	Sonderabfallverbrennung (i. d. R. gefährliche Abfälle)

	AS 18 01 01

Spitze oder scharfe Gegenstände (Skalpelle, Kanülen von Spritzen und Infusionssystemen, Gegen-stände mit ähnlichem Risiko für Schnitt- und Stichverletzungen).

Achtung: in einigen Stadt- und Landkreisen sind die Abfälle 
dieses Abfallschlüssels nicht 
über den Hausmüll zu entsorgen, da hier z. B. Müllsortieranlagen nachgeschaltet sind. Bitte die 
Abfallwirtschaftssatzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-träger beachten!
	AS 18 01 04

Wund- und Gipsverbände, 
Einwegwäsche, Einwegartikel 
(z. B. Spritzenkörper).

Achtung: in einigen Stadt- und Landkreisen sind die Abfälle 
dieses Abfallschlüssels nicht 
über den Hausmüll zu entsorgen, da hier z. B. Müllsortieranlagen nachgeschaltet sind. Bitte die 
Abfallwirtschaftssatzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-träger beachten!
	AS 18 01 09

Altarzneimittel (weniger gefährliche 
oder ungefährliche).

Achtung: sofern missbräuchlicher Zugriff durch Dritte nicht aus-geschlossen werden kann.

	AS 09 01 01*

Entwicklerflüssigkeiten.
	AS 09 01 04* 

Fixierbäder.
	AS 15 01 10* 

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind.

	AS 18 01 02

Körperteile, Organabfälle, ein-
schließlich Blutbeutel mit Blut oder flüssigen Blutprodukten gefüllt – keine Zähne! 
Bsp.: Einmalabsaugsysteme. 
	AS 18 01 03*

Abfälle, die mit erregerhaltigem (nach IfSG meldepflichtig) Blut, 
Sekret oder Exkret behaftet sind oder Blut in flüssiger Form ent-
halten.
	AS 18 01 06*

Chemikalienabfälle (Laugen, 
Säuren, Lösemittel, Diagnostik-reste, Desinfektionsmittel-
konzentrate, etc.). 

	AS 18 01 10*

Amalgamreste, extrahierte Zähne mit Amalgamfüllungen, Inhalte 
von Amalgamabscheidern.
	
	


	Stoffliche Verwertung (Wertstoffe, Recycling)

	AS 09 01 07

Filme und fotografische Papiere, die Silber
(-verbindungen) enthalten
	AS 09 01 08

Filme und fotografische Papiere, die kein Silber
(-verbindungen) enthalten

	AS 15 01 01

Verpackungen aus Papier und Pappe
	AS 15 01 02
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	AS 15 01 03

Verpackungen aus Holz
	AS 15 01 04

Verpackungen aus Metall

	AS 15 01 05

Verbundverpackungen
	AS 15 01 06

Gemischte Verpackungen

	AS 15 01 07

Verpackungen aus Glas
	AS 18 01 10*

Amalgamreste, extrahierte Zähne mit Amalgam-
füllungen, Inhalte von Amalgamabscheidern (über Hersteller/Vertreiber zum Zwecke der stofflichen Verwertung zurückgenommen bzw. einem Verwerter überlassen).


C) Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Welche Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnarztpraxis gibt es?
· Untersuchung gemäß § 4 Abs. 1 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 2 Abs. 1 Nr. 2 (G 42 „Infektionskrankheiten“). 
· Untersuchung gemäß § 5 Abs. 1 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 1 (G 24 „Hauterkrankungen“).
Hinweis: Im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW findet sich unter der Rubrik „Merkblätter“ >>> „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ eine Gesamtübersicht über die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnarztpraxis. 
Sind dies Angebots- oder Pflichtuntersuchungen?
· Untersuchung gemäß § 4 Abs. 1 ArbMedVV (G 42 „Infektionskrankheiten“): Pflichtuntersuchung für alle Beschäftigte, die während der Tätigkeit in der Zahnarztpraxis einer Infektionsgefährdung unterliegen (z. B. durch Teilnahme an der Patientenbehandlung, durch Aufbereitung von Medizinprodukten). 

· Untersuchung gemäß § 5 Abs. 1 ArbMedVV (G 24 „Hauterkrankungen“): Pflichtuntersuchung für alle Beschäftigte bei Bestehen einer Hautgefährdung durch Feuchtarbeit (z. B. Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen) von regelmäßig mehr als 4 Stunden oder mehr je Tag. Angebotsuntersuchung für alle Beschäftigte die regelmäßig mehr als 2 Stunden je Tag „Feuchtarbeiten“ (aber weniger als 4 Stunden) durchführen. 

Was bedeutet „Feuchtarbeit“?

Feuchtarbeit umfasst gemäß TRGS 401 und 531 Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten: 
· Einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit, d. h. regelmäßig täglich mehr als ca. 2 Stunden mit ihren Händen Arbeiten im feuchten Milieu ausführen oder

· Einen entsprechenden Zeitraum flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen oder

· Häufig bzw. intensiv ihre Hände reinigen müssen.

Hinweis: Zeiten der Arbeiten im feuchten Milieu und Zeiten des Tragens von flüssigkeitsdichten Handschuhen sind zu addieren! 
Welche Beschäftigten in der Zahnarztpraxis können von den Vorsorgeuntersuchungen 
betroffen sein?

· Untersuchung § 4 Abs. 1 ArbMedVV (G 42 „Infektionskrankheiten“): z. B. ZAH, ZFA, ZMF, ZMP, DH, angestellte Zahnärzte, Labor- und Reinigungspersonal. 
· Untersuchung gemäß § 5 Abs. 1 ArbMedVV (G 24 „Hauterkrankungen“): z. B. ZAH, ZFA, ZMF, ZMP, DH, angestellte Zahnärzte, Labor- und Reinigungspersonal. 
Finden die Vorsorgeuntersuchungen einmalig oder wiederkehrend statt?

Grundsätzlich wird zwischen Erstuntersuchung (vor Aufnahme einer Tätigkeit), Nachuntersuchungen (regelmäßig während einer bestimmten Tätigkeit oder anlässlich ihrer Beendigung) und nachgehenden Untersuchungen unterschieden. 
Wer darf diese Vorsorgeuntersuchungen durchführen?
Ärztin/Arzt, die/der berechtigt ist, die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen..
Wer trägt die Kosten dieser Vorsorgeuntersuchungen?

Die Kosten trägt der Arbeitgeber, d. h. der Praxisinhaber. 
Müssen Teilzeitkräfte auch untersucht werden?
Ja, zumindest die Untersuchung gemäß § 4 Abs. 1 ArbMedVV (G 42 „Infektionskrankheiten“) kennt keine zeitlichen Bedingungen. Lediglich die Untersuchung gemäß § 5 Abs. 1 ArbMedVV (G 24 „Hauterkrankungen“) beinhaltet eine zeitliche Regelung („Feuchtarbeit“: > 2 – < 4 Stunden pro Tag: Angebotsuntersuchung; ≥ 4 Stunden pro Tag: Pflichtuntersuchung). 
Reicht bei Auszubildenden (Jugendliche) die Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz aus oder sind zusätzlich die Untersuchungen nach ArbMedVV anzubieten bzw. zu veranlassen?

Neben der Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, soweit diese Jugendliche sind (15-18 Jahre), ist bei Auszubildenden in der Zahnarztpraxis, auch an die oben beschriebenen Untersuchungen aus der ArbMedVV zu denken. 
Eine Praxismitarbeiterin ist in Mutterschutz und jetzt steht die Vorsorgeuntersuchung an, was ist zu tun?
Eine Vorsorgeuntersuchung steht nur bei Vorhandensein einer Gefährdung an, da die Mitarbeiterin momentan sich in Mutterschutz befindet und somit nicht in der Praxis arbeitet. Wichtig ist, bei der Wiederaufnahme der Tätigkeit durch diese Mitarbeiterin die Untersuchung nachzuholen (dokumentierter Vermerk, warum eine verspätete Untersuchung stattgefunden hat). 
Wie ist mit der „ärztlichen Bescheinigung“ des Arbeitsmediziners/Betriebsarztes 
umzugehen?

Die ärztlichen Bescheinigungen sind in Form einer „Gesundheitsdatei/Vorsorgekartei“ mindestens bis zum Ausscheiden der Mitarbeiterin aufzubewahren. Ein Musterformular einer Vorsorgekartei finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang unter der Rubrik „Formulare“ im Kapitel „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.
Was ist zu tun, wenn sich eine Mitarbeiterin weigert, an den Vorsorgeuntersuchungen 
teilzunehmen?

Sind die Anforderungskriterien für die Veranlassung einer Vorsorgeuntersuchung (Pflichtuntersuchung) gegeben, sind die Beschäftigten zu einer Teilnahme an diesen Untersuchungen verpflichtet, da diese eine Tätigkeitsvoraussetzung darstellen. Ein Ablehnen einer Teilnahme an einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung geht mit den normalen arbeitsrechtlichen Schritten einher (Empfehlung: Im Rahmen der Unterweisung und Aufklärung über die arbeitsmedizinische Vorsorge und Immunisierung sollte unbedingt auf die Bedeutung deren Durchführung eingegangen werden). 
Welche Immunisierung ist zu empfehlen?
Grundsätzlich ist das Angebot einer Hepatitis-B-Schutzimpfung zu empfehlen. 
Wer darf immunisieren und wer trägt die Kosten?

Ein Arzt, der aufgrund seiner Zulassung, die Befähigung besitzt entsprechende Immunisierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Kosten der Impfung trägt grundsätzlich der Arbeitgeber, d. h. der Zahnarzt. Sollte eine einzelne Krankenkasse der Beschäftigten die Kosten der Schutzimpfung übernehmen, kann der Zahnarzt die Beschäftigten beim Hausarzt immunisieren lassen. 

Was ist zu tun, wenn sich eine Mitarbeiterin weigert, das Impfangebot anzunehmen?

In Deutschland besteht keine Impfpflicht, d. h. die Mitarbeiterin kann ein Immunisierungsangebot des Arbeitsgebers ablehnen (Empfehlung: Im Rahmen der Unterweisung und Aufklärung über die arbeitsmedizinische Vorsorge und Immunisierung sollte unbedingt auf die Bedeutung deren Durchführung eingegangen werden). 

Ich beschäftige einen sogenannten „Non-Responder“, d. h. bei ihm schlägt die 
HBV-Schutzimpfung nicht an. Wie gehe ich hier richtig vor?

Die immunologische Reaktion auf eine Impfung ist abhängig von Alter, Geschlecht, Komorbiditäten und anderen Faktoren. Wenn vier bis acht Wochen nach erfolgter Grundimmunisierung kein ausreichender Impfschutz besteht (AK-Konzentration <100 IE/l – Low-Responder oder sogar 
<10 IE/l - Non-Responder) sollte eine weitere Dosis verabreicht und ca. vier Wochen danach 
erneut getestet werden. Es sollte zunächst jedoch immer ausgeschlossen werden, dass nicht 
bereits eine chronische Hepatitis B besteht. Es liegen eine Reihe von Studien vor, in denen nach Gabe von drei zusätzlichen Impfungen in 50% bis 75% eine Serokonversion erreicht werden 
konnte. Die Impfung gegen Hepatitis B kann mehrfach gegeben werden, auch bei bis zu sechs Versuchen bestehen keine Bedenken. Danach stellt sich die Frage, ob weitere Applikationen 
sinnvoll sind. Falls nach 6 oder mehr Dosen (s. o.) keine Immunisierung (Titer <10 IE/L) erreicht wird, sollten bei medizinischem Personal Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die eine 
Infektion ausschließen bzw. erschweren. Bei einer akuten Exposition ist für diese Personen eine passive Immunisierung notwendig. 

Eine Mitarbeiterin ist virusinfiziert, wie gehe ich hiermit richtig um?

Diese Frage sollte nach Empfehlung des Robert-Koch-Institutes über das Zusammenkommen eines Expertengremiums bestehend aus dem Amtsarzt des zuständigen Gesundheitsamtes, dem Betriebsarzt, einem Infektiologen/ Virologen und dem Arbeitgeber (Praxisinhaber), gelöst werden. 
Während des Tragens von Schutzhandschuhen bekomme ich „Schwimm-Hände“, was kann ich dagegen tun?

Das Tragen von Schutzhandschuhen versuchen auf ein Mindestmaß zu verringern. Auf dem Markt gibt es Unterziehhandschuhe aus Baumwolle, die ein sehr gutes Tastgefühl weiterhin ermöglichen. Bei Baumwoll-Unterziehhandschuhen ist auf einen regelmäßigen Wechsel zu achten. Der Arbeitsmediziner bzw. Betriebsarzt bietet fachkundige Beratung an. 
Die Haut meiner Hände zeigt trockene, rissige und gerötete Stellen, könnte dies auf eine Allergie bzw. auf ein Stoffunverträglichkeit hinweisen?

Das größte Risiko für Hautschäden im Gesundheitsdienst geht von der Feuchtarbeit aus. Dies sind Kontakt mit Wasser und das Tragen von Handschuhen. Besonders wichtig ist, die Häufigkeit der Händewaschungen zu reduzieren und nur dann durchzuführen, wenn Verschmutzungen sichtbar sind. In der Regel liegt keine Allergie auf das Desinfektionsmittel vor. Bei Ihrem Hautarzt können Sie dies testen lassen. Sollte eine Allergie auf einen Inhaltsstoff vorliegen, lässt sich oftmals ein gut verträgliches Ersatzprodukt finden. Der Arbeitsmediziner bzw. Betriebsarzt bietet fachkundige Beratung an.
D) Bauliche Anforderungen 
Müssen in der Praxis Hinweisschilder auf den Notausgang angebracht werden?
Grundsätzlich sind in jeder Arbeitsstätte 2 voneinander getrennte Flucht- und Rettungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Dies ist zum einen die Eingangstür der Praxis und i. d. R. eine weitere Ausgangstüre oder eine Terrassentür. Im Rahmen der praxisinternen Gefährdungsbeurteilung ist festzulegen, ob auf diese Notausgänge hinzuweisen ist, sofern sich die Praxisräume ausschließlich im Erdgeschoss eines Gebäudes befinden und es neben der Möglichkeit über die Praxiseingangs/-ausgangstür, auch z. B. über eine Tür auf die ebenerdige Terrasse / in den Garten eine Flucht und Rettung im Notfall ermöglichen, kann ggf. von einer Kennzeichnung abgesehen werden. Grundsätzlich sollte in einer Praxis, die in der 1. Etage eines Gebäudes oder höher eingerichtet ist, die Ausgangstüre in das Haupttreppenhaus von innen mit einem lang nachleuchtenden Notausgangs-Piktogramm gekennzeichnet werden, sofern eine 2. Notausgangsmöglichkeit, z. B. über ein zweites Treppenhaus, vorhanden ist, sollte auch diese gekennzeichnet werden.
Welcher Bodenbelag kann für Behandlungs- und Aufbereitungsräume empfohlen werden?
Fußböden dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährliche Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein. Der Bodenbelag muss resistent gegenüber dem eingesetzten Flächendesinfektionsmittel sein. 
Empfehlung: Bodenbelag aus Kunststoff, PVC oder Linoleum.

Muss eine separate Toilette für die Beschäftigten vorhanden sein?

Sofern Gemeinschaftstoiletten bereits vor dem 01.10.1982 eingerichtet oder in Betrieb waren, sind Änderungen in diesem Bereich erst bei wesentlichen Erweiterungen oder bei Umbauten notwendig (Bestandsschutz).
Für Neubauten gilt: Den Patienten und den Beschäftigten müssen gemäß TRBA 250 Abs. 4.1.1.2 gesonderte Toiletten zur Verfügung stehen (Beachten Sie bitte die baurechtlichen Auflagen).
Sie planen einen neuen Röntgenraum und eine Dunkelkammer, was ist hierbei zu 
beachten?

Hinweis: Im BuS-Handbuch der LZK BW findet sich im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ >>> „Nr. 4 Röntgenraum“ und „Nr. 5 Dunkelkammer“ eine Gesamt​übersicht über die hierbei zu beachtenden baulichen Kriterien. 
Was muss bzgl. barrierefreien Bauens beachtet werden?
Nach § 39 Abs. 2 der Landesbauordnung (LBO) sind bauliche Anlagen, die überwiegend von 
kleinen Kindern, behinderten oder alten Menschen genutzt werden, hierzu zählen auch Praxen der Heilberufe und Heilhilfsberufe, so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden können. 
So müssen grundsätzlich alle durch Neubau, Umbau oder Nutzungsänderung entstehenden 
Gebäude, hierzu zählen auch Zahnarztpraxen, insgesamt barrierefrei gestaltet werden. Was dazu beachtet werden muss, gibt die als technische Baubestimmung nach der Landesbauordnung 
verbindliche Norm DIN 18024 Teil 2 vor. 
Bei Praxis-Übernahmen greift der Bestandsschutz nach altem Recht. Es sind keine Umbauten gefordert im Sinne von § 39 LBO und § 2 LBO/AVO.
Ist ein Pausen- und Umkleideraum notwendig?
Pausenraum: Werden mehr als 10 Arbeitnehmer in einer Praxis beschäftigt, muss ein Pausenraum zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht, wenn in Büroräumen oder vergleichbaren 
Arbeitsräumen die Voraussetzungen für eine gleichwertige Erholung während der Pausen 
gegeben sind (z. B. kein Publikumsverkehr während der Pausenzeit). 
Werden höchstens 10 Arbeitnehmer beschäftigt, ist ein Pausenraum zur Verfügung zu stellen, wenn die/der Arbeitnehmer/in in Räumen sich beschäftigt, zu denen üblicherweise auch Dritte 
(z. B. Patienten) Zutritt haben. 
Umkleideraum: Den Arbeitnehmern sind Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die/der Arbeitnehmer/innen bei ihrer Tätigkeit besondere Schutzkleidung tragen müssen und es den 
Arbeitnehmern aus gesundheitlichen oder sittlichen Gründen nicht zuzumuten ist, sich in anderen Räumen umzukleiden. 

Die Umkleideräume müssen leicht zugänglich, von ausreichender Größe und sichtgeschützt ein​gerichtet werden. Entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer muss genügend freie 
Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden sein. Umkleideräume müssen mit Sitz​gelegenheiten sowie mit verschließbaren Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder 
Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann. 
In Arbeitsstätten mit höchstens 10 Arbeitnehmern dürfen die Kleiderablagen auch in 
Pausenräumen eingerichtet werden.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für persönliche Kleidung und Gegenstände zu trennen, wenn Umstände dies erfordern.
E) Bildschirmarbeitsplatz
Ist mein Arbeitsplatz an der Anmeldung/Rezeption der Praxis ein Bildschirmarbeitsplatz?
Ein Bildschirmarbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz mit einem Bildschirmgerät sowie die unmittelbare Arbeitsumgebung. Beschäftigte im Sinne dieser Verordnung sind nur Beschäftigte, die gewöhnlich das Bildschirmgerät mehrmals arbeitstäglich in ununterbrochenen Zeitabschnitten benutzen. Unterbrechungen können dabei auch administrative Tätigkeiten, wie z. B. Terminvergabe an Patienten, das Kümmern um Lieferanten sein. Empfohlener Orientierungswert für diese ununterbrochenen Zeitabschnitte ist mindestens 1 Stunde. In der Zahnarztpraxis können hiervon z. B. folgende Beschäftigte betroffen sein: Praxismanager/-in und Verwaltungsmitarbeiter/-in.
Welche Ausstattungs- und Einrichtungshinweise für einen Büroarbeitsplatz können Sie 
geben?

Hinweis: Im BuS-Handbuch der LZK BW findet sich im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ >>> „Nr. 3 Bildschirmarbeitsplatz“ eine Zusammenstellung der Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz. 
Weitere Informationen erhalten Sie z. B. über den Internetauftritt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter www.baua.de bzw. der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege unter www.bgw-online.de
Welche grundsätzlichen Tipps für eine gesunde Bildschirmarbeit können Sie empfehlen?

Hinweis: Im BuS-Handbuch der LZK BW findet sich im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ >>> „Nr. 3 Bildschirmarbeitsplatz“ eine Zusammenstellung der Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz. 
Weitere Informationen erhalten Sie z. B. über den Internetauftritt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter www.baua.de bzw. der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege unter www.bgw-online.de
Stimmt es, dass der Arbeitgeber eine Sehhilfe für Bildschirmarbeitsplätze bezahlen muss?
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist u. a. zu ermitteln, ob überhaupt ein Bildschirmarbeitsplatz in der Zahnarztpraxis vorhanden ist und wenn ja, welchen Beschäftigten der Praxisinhaber eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (G 37) anzubieten hat. Die Notwendigkeit einer „speziellen Sehhilfe“ (Bildschirmbrille) ergibt sich aus den Untersuchungen beim Betriebsarzt und beim Augenarzt und deren Zusammenarbeit. Die Kosten für eine „speziellen Sehhilfe“ sind vom Praxisinhaber nur unter speziellen Voraussetzungen zu übernehmen. 
F) Biologische Arbeitsstoffe 
Was versteht man unter „Biologischen Arbeitsstoffen“?
Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten, die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können. Mögliche Infektionserreger in der zahnärztlichen Tätigkeit können Bakterien, Pilze, Protozoen, Viren und Prionen sein. Die Hauptgefahren in der zahnärztlichen Praxis bestehen in der Übertragung von Hepatitis B und C.
Welche Risikogruppe ist in der Zahnmedizin von Bedeutung?

Grundsätzlich werden die Behandlungstätigkeiten in einer Zahnarztpraxis im Sinne der Biostoffverordnung als nicht gezielte Tätigkeiten der Risikogruppe 2 eingestuft, auch die Behandlung von HIV- oder HBV-infizierten Patienten ist i. d. R. der Schutzstufe 2 zuzuordnen, falls nicht mit starkem Verspritzen zu rechnen ist. 
Was sind die hierzu entsprechenden Schutzmaßnahmen?

Mindestens sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 festzulegen und auf ihre Wirksamkeit regelmäßig zu prüfen. Diese Mindestmaßnahmen sind individuell durch weitere erforderliche Sicherheitsmaßnahmen aus der Schutzstufe 2 bzw. 3 zu ergänzen, damit die Gefährdung der Beschäftigten dadurch soweit wie möglich verringert wird.
Besteht die Pflicht zur Erstellung einer Betriebsanweisung?
Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen, in der die möglichen Infektionswege der Mikroorganismen bezeichnet, die spezifischen Gefahren benannt und angemessene Schutzmaßnahmen aufgeführt werden. Auch muss sie Anweisungen über das Verhalten bei Unfällen und Betriebsstörungen und zur Ersten Hilfe enthalten.
Sind „sichere Arbeitsgeräte“ für den Umgang mit spitzen und scharfen medizinischen 
Instrumenten Pflicht?

Nein, den der Absatz 4.2.4 Nr.7 Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250), Zitat: „Dem Einsatz sicherer Arbeitsgeräte stehen auch Verfahren gleich, bei dem das sichere Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen kann, z. B. Lokalanästhesie in der Zahnmedizin …“, blieb in der Novellierung der TRBA 250 im Februar 2008 unangetastet. Das einhändige Zurückstecken der Kanüle in die Kanülenschutzkappe bleibt weiterhin ein sachgerechtes Arbeitsverfahren, mit dem das Verletzungsrisiko minimiert werden kann. 
Es empfiehlt sich, dieses Arbeitsverfahren in einer entsprechenden Arbeitsanweisung zu beschreiben und mittels dieser die Mitarbeiter/-innen in der Zahnarztpraxis zu unterweisen (Dokumentation). 

Alternativ kann sich der/die Praxisinhaber/-in natürlich auch für die Einführung sicherer Arbeitsgeräte in der Zahnarztpraxis entscheiden. 

G) Brandschutz 
Sind in den Praxisräumen Feuerlöscher notwendig?
Ja, gemäß BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ und der Arbeitsstättenverordnung müssen Arbeitsstätten (z. B. Zahnarztpraxen) mit einer ausreichenden Anzahl an Feuerlöschern ausgestattet sein. 
In welcher Anzahl müssen Feuerlöscher vorhanden sein?

Die Anzahl der bereit zu stellenden Feuerlöscher richtet sich nach der Brandgefährdungsklasse und der Fläche der Praxisräume in m². Erstreckt sich die Praxis über mehrere Etagen, ist jedes Stockwerk mindestens mit einem Feuerlöscher auszustatten. Die genaue Anzahl der notwendigen Feuerlöscher ergibt ein Blick in das BuS-Handbuch der LZK BW in das Kapitel „Brand- und Explosionsschutz“ >>> „Nr. 2 Brandschutz - Feuerlöscher“. 
Grundsätzliche Empfehlung: Bei der Ausstattung sollte die Hilfe einer Brandschutz-Fachfirma vor Ort in Anspruch genommen werden.
Welche Löschmittel können empfohlen werden?

Grundsätzlich können Feststoffe (Brandklasse A), Flüssigkeiten (Brandklasse B) und Gase (Brandklasse C) in einer Praxis vorkommen und allein oder gemeinsam den Zündstoff darstellen. Die Brandklasse C ist z. B. in Praxen mit eigenem Praxislabor mit Propangasflaschen oder bei Anästhesiegeräten mit Lachgas von Bedeutung. Das Augenmerk liegt auf den Brandklassen A und B, somit sind Schaum- und Wasserlöscher (mit Zusätzen) die idealen Löschmittel. Pulverfeuerlöscher sind auf Grund der z. T. durch deren Einsatz bedingten immensen Löschschäden von untergeordneter Bedeutung. Nicht nur für Praxisbereiche mit teuren Elektro- bzw. Netzwerkanlagen 
(z. B. Serverraum) empfiehlt sich die Bereitstellung von Kohlendioxidlöschern.
Achtung: Evtl. Forderungen der Feuerversicherung beachten!

Empfehlung: Bei der Ausstattung sollte die Hilfe einer Brandschutz-Fachfirma vor Ort in Anspruch genommen werden.

Macht das Vorhandensein einer Löschdecke Sinn?

Eine Löschdecke kann zum Ablöschen von brennenden Personen und bei Entstehungsbränden aller Art genutzt werden. Die Bereitstellung macht ggf. beim Einsatz größerer Mengen an entzündlichen Produkten in der Zahnarztpraxis einen Sinn. Ansonsten kann man mit einer Löschdecke nach DIN EN 1869 auch für das Abdecken kleinerer Brandherde genutzt werden. 
In welchen Abständen müssen Feuerlöscher überprüft werden?

Der Praxisinhaber hat dafür zu sorgen, dass Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft werden. 
Wer kann diese Prüfung durchführen und wie ist diese zu dokumentieren?

Über die Ergebnisse der Prüfungen ist ein Nachweis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer Prüfplakette und eines Prüfprotokolls (mit der Rechnung) erbracht werden. 
Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers nicht mehr gewährleisten, hat der Praxisinhaber zu veranlassen, dass der Feuerlöscher instandgesetzt oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt wird.
Sind die Standorte der Feuerlöscher mit einem Piktogramm zu kennzeichnen?

Die Standorte der Feuerlöscher sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen (lang nachleuchtende Piktogramme), es sei denn, die Feuerlöscher sind gut sichtbar und an im Brandfall leicht zugänglichen Stellen angebracht (Gefährdungsbeurteilung). 
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Muss das „Verhalten im Brandfall“ und die Bedienung der Feuerlöscher geschult werden?
Die Beschäftigten sind über Maßnahmen im Brandfall (Handhabung von Feuerlöschern, Alarmplan, Verhaltensregeln) zu unterweisen (Dokumentation). Praktische Vorführungen und Übungen sind vorteilhaft. Die Unterweisung sollte regelmäßig in Zeitabständen von einem Jahr wiederholt werden. 
Hilfsmaterialien finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW in den Rubriken „Aushang-/ Einsichtnahme“ und „Unterweisungen“. 

Gibt es Empfehlungen zur Lagermenge an entzündlichen Gefahrstoffen?
Grundsätzlich ist die Lagermenge an entzündlichen Gefahrstoffen in der Zahnarztpraxis auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Es empfiehlt sich, die Lagerbestände der Praxis regelmäßig zu überprüfen und ggf. nicht mehr benötigte Produkte fach- und sachgerecht entsorgen zu lassen. 
H) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
Wie heißt das Regelwerk, in dem elektrische Anlagen und Betriebsmittel behandelt werden?
Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“. 
Welche Arten von elektrischen Betriebsmitteln gibt es?

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. 
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. 

Stationäre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind.
Sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel einer Prüfung zu unterziehen?

Ja, die BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ legt verbindliche Prüffristen fest. Folgende Prüffristen sind hierbei zu beachten: 
In welchen Abständen sind diese Prüfungen durchzuführen?
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Wer darf die Prüfungen durchführen?

Die Prüfperson finden Sie in der Spalte „Prüfer“ der beiden obigen Tabellen. Die fachliche Qualifikation als Elektrofachkraft und somit die Voraussetzung zur Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel erfüllt i. d. R. ihre Haus-/Praxiselektrofirma vor Ort.
Wie müssen die Prüfungen dokumentiert werden?

Gemäß § 5 Abs. 3 BGV A3 wird ein Prüfbuch gefordert, wenn dies die Berufsgenossenschaft verlangt. Grundsätzlich empfiehlt sich ein schriftlicher Nachweis der durchgeführten Überprüfungen, eine Prüfplakette an den elektrischen Anlagen und Betriebsmittel ist als nicht ausreichend anzusehen. 
Muss eine Elektroprüfung nach BGV A3 zusätzlich auch für elektrisch betriebene (aktive) Medizinprodukte durchgeführt werden oder reicht die sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 Medizinprodukte-Betreiberverordnung aus?

Praxistipp: Ist eine sicherheitstechnische Kontrolle der Medizinprodukte notwendig, sollte diese gleichzeitig auch die Elektroprüfung gemäß den Vorgaben der BGV A3 beinhalten (Vermerk auf dem Prüfprotokoll).
Wer darf an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in der Zahnarztpraxis arbeiten?
An elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in der Zahnarztpraxis dürfen ausschließlich hierfür ausgebildete Personen arbeiten, i. d. R. sind dies Elektrofachkräfte (z. B. aus ihrer Haus-/Praxis-elektrofirma vor Ort). 
I) Erste Hilfe 
Sind in unserer Zahnarztpraxis Ersthelfer notwendig?
Ja, gemäß § 26 BGV A1 „Grundsätze der Prävention“, Ersthelfer ist der Zahnarzt. 
Empfehlung: Grundsätzlich, auch im Rahmen der Notfallversorgung, ist es sinnvoll, weitere 
Beschäftigte in Erster Hilfe ausbilden zu lassen. Die BGW übernimmt einen Teil der Ausbildungskosten.
Wie sieht die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung aus?

Die Erstausbildung erfolgt in 16 Stunden bei einer BGW-anerkannten Ausbildungseinrichtung, die Erstausbildung muss alle 2 Jahre in einem 8-stündigen-Fortbildungskurs aktualisiert werden.
Wer trägt die Kosten für die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung?

Die Kosten der Erste-Hilfe-Ausbildung bei einer BGW-anerkannten Ausbildungseinrichtung trägt der Arbeitgeber (Praxisinhaber). Die BGW übernimmt jedoch einen Teil der Ausbildungskosten. 
Wer bietet die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung an?
Es gibt die großen bekannten Ausbildungsträger, wie z. B. Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst und eine große Anzahl an privaten Ausbildungseinrichtungen.
Wichtig: Am Ende der Ausbildung erhält man ein Zertifikat, dass ein entsprechender Kurs gemäß BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ absolviert wurde. 
Ist es notwendig Verbandsmaterialien in der Zahnarztpraxis bereit zu halten?
Ja, gemäß § 24 BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ ist in einer Zahnarztpraxis ein Verbandsortiment gemäß DIN 13157 C (kleiner Verbandkasten) zur Verfügung zu stellen. 
Muss das Verbandsmaterial regelmäßig überprüft und ggf. ausgetauscht werden?

Der Inhalt des Verbandkastens sowie die Haltbarkeit einiger steril verpackter Verbandsmaterialien sind regelmäßig zu überprüfen.
Ist der Standort des Verbandmaterials/Verbandkastens mit einem Piktogramm zu 
kennzeichnen?

Ja, der Standort des Verbandkastens ist gemäß ASR A1.3 deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen (lang nachleuchtende Piktogramme). 
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Benötigen wir einen Alarmplan? Wenn ja, wo finde ich einen Muster-Alarmplan?
Ja gemäß § 24 BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ ist in einer Zahnarztpraxis ein Alarmplan für den Notfall ist zu erstellen und an einem gut sichtbaren Standort (z. B. Anmeldung/Rezeption) auszuhängen.
Einen Muster-Alarmplan finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Aushang-/Einsichtnahme“ im Kapitel „Notfall“. 
Was ist ein Verbandbuch und wozu dient es?
Ein Verbandbuch dient der Dokumentation aller Erste-Hilfe-Leistungen an verunfallten Beschäftigten in einer Zahnarztpraxis gemäß § 24 Abs. 6 BGV A1 „Grundsätze der Prävention“. Das Verbandbuch ist mindestens fünf Jahre (nach der letzten Eintragung) lang aufzubewahren. Für die Beschäftigten einer Zahnarztpraxis besteht Aufzeichnungspflicht. 
Ein Arbeitsunfall ist passiert, wann muss ich eine Unfallanzeige stellen?
Bei einer Arbeitsunfähigkeit von länger als drei Tagen nach einem Arbeitsunfall bzw. einem Wegeunfall (d. h. Unfalltag + 3 Folgetage einer Unfallerkrankung) oder einem Unfall mit Todesfolge muss eine Meldung an die BGW und an das zuständige Landratsamt erfolgen (Unfallanzeige). 
Empfehlung: Jede Nadelstichverletzung sollte über die Unfallanzeige der BGW gemeldet werden.
Wer sind die Adressaten einer Unfallanzeige?

Unfallanzeige an die BGW und an das zuständige Landratsamt. 
In welcher Anzahl ist die Unfallanzeige zu versenden?

Unfallanzeige: Meldung an die BGW (2 Ausfertigungen) und an das zuständige Landratsamt 
(1 Ausfertigung). 

Sollte das „Verhalten nach einem Arbeitsunfall“ geschult werden?
Die Beschäftigten sind über ihren Versicherungsschutz, das Vorgehen und das Verhalten im Falle eines Arbeitsunfalls zu unterweisen (Dokumentation). Die Unterweisung ist vor Arbeitsaufnahme und anschließend regelmäßig einmal jährlich durchzuführen. 

Sind die Wege zur und von der Arbeit nach Hause auch versichert?

Versichert ist nicht nur die eigentliche Arbeit der Beschäftigten, sondern auch Unfälle auf der Fahrt zur Arbeit und von der Arbeit zur Wohnung (Wegeunfälle). Weitere Informationen finden Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Arbeitsschutz“. 
Ist ein Notfallkoffer für die medizinische Erstversorgung von Patienten in der Zahnarztpraxis notwendig?
Zum Thema „Notfallmedizinische Versorgung“ erhalten Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Notfall“ weitere Informationen. 
Wie muss ein Notfallkoffer bestückt sein und was muss ich mit den Inhalten beachten?

Zum Thema „Notfallmedizinische Versorgung“ erhalten Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Notfall“ weitere Informationen. 

J) Gefährdungsbeurteilung 
Was versteht man unter „Gefährdungsbeurteilung“?
Eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen (Ermittlung) um hieraus die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen. 
Wichtig: Der Zahnarzt darf die Gefährdungsbeurteilung nur selbst durchführen, wenn er die entsprechende Fachkunde hierfür besitzt oder erworben hat (z. B. über die Teilnahme am BuS-Kammermodell). Ansonsten hat er sich bei der Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt beraten zu lassen.
Ist diese vorgeschrieben? Wenn ja, wie kann ich hierzu Hilfe bekommen?

Ja, in § 5 Arbeitsschutzgesetz. 
Für die Durchführung stehen Ihnen Muster-Gefährdungsbeurteilungen auf der CD-ROM „BuS-Kammermodell“ zur Verfügung. 
Sind Gefährdungsbeurteilungen einmalig zu erstellen oder regelmäßig zu aktualisieren?

Die Gefährdungsbeurteilung muss vor Tätigkeitsbeginn und anschließend alle 3 Jahre bzw. unmittelbar bei Änderungen der Gegebenheiten in der Praxis (z. B. neues Personal, neue Räumlichkeiten, neue Gerätschaften, neue Arbeitsverfahren, … etc.) oder der Rechtslage fortgeschrieben und aktualisiert werden (Dokumentation). 
Wie lange sind die erstellten Gefährdungsbeurteilungen aufzubewahren?

Empfohlene Aufbewahrungsfrist: mindestens 5 Jahre. 
K) Gefahrstoffe 
Muss ich die Gefahrstoffe in meiner Praxis auflisten?
Ja, gemäß § 7 Abs. 8 Gefahrstoffverordnung ist ein Gefahrstoffverzeichnis mit den in der Praxis verwendeten Gefahrstoffen zu führen.
Sind in das Gefahrstoffverzeichnis alle Gefahrstoffe in der Zahnarztpraxis einzutragen?
Die in der Zahnarztpraxis verwendeten Gefahrstoffe sind in einem Verzeichnis (Gefahrstoffverzeichnis) zu führen, dieses ist auf einem aktuellen Stand zu halten.
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Wo erhalte ich Informationen über Gefahrstoffe?
Aus dem gefahrstoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt. Der Hersteller bzw. der Händler von Gefahrstoffen, hat an die Zahnarztpraxis spätestens bei der ersten Lieferung kostenlos ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache zu übermitteln. Aus dem Sicherheitsdatenblatt können Sie für die in Ihrer Praxis eingesetzten Gefahrstoffe produktspezifische Gefährdungen, Maßnahmen des Personalschutzes, der Ersten Hilfe, im Brand- und Notfall, wichtige Lagerungsbedingungen und weitere Tätigkeitsvorgaben entnehmen. 
Wie gehe ich mit den Sicherheitsdatenblättern um?
Praxistipp: Führen eines Gefahrstoff-Ordners mit einem alphabetischen Verzeichnis der Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoffe in der Zahnarztpraxis. 
Die Beschäftigten müssen jederzeit freien Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern haben, auch für die Unfall- bzw. Notfallsituation (in Papierform).
Wo erhalte ich Betriebsanweisungen für die Tätigkeit mit Gefahrstoffen?

Im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Betriebsanweisungen“ im Kapitel „Gefahrstoffe“. 
Muss ich die Betriebsanweisungen sichtbar aushängen?
Das sichtbare Aushängen in einem Wand-Klapprahmenhalter wird empfohlen. Ansonsten sollten diese in Arbeitsplatznähe zur Einsichtnahme bereit gehalten werden.
Wo erhalte ich Informationen über Schutzmaßnahmen für die Tätigkeit mit Gefahrstoffen?
Z. B. aus dem Sicherheitsdatenblatt des Produktherstellers. 
Was ist als Schutz gegen die im Praxislabor entstehenden Stäube und Dämpfe zu tun?
Die am Schleifarbeitsplatz anfallenden Späne und Stäube sind über eine zugelassene Tischabsaugung zu erfassen. Die in einem Brennofen entstehenden Dämpfe sind über ein geeignetes Abluftsystem nach außen (Wand bzw. über Dach) abzuführen.
L) Hygiene 
Welche Handschuhe sollen bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten getragen werden?
Es sollten grundsätzlich auf das Reinigungs- und Desinfektionsprodukt abgestimmte Schutzhandschuhe benutzt werden. Ein Blick in das Produkt- bzw. Sicherheitsdatenblatt bietet die notwendigen Informationen. Generell sind dickwandige gummierte (Haushalts-)Handschuhe zu empfehlen. 
Ist das Tragen von Schmuckstücken, Uhren und Eheringe an Händen und Unterarmen bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, erlaubt?

Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern (z B. im Behandlungszimmer, Praxislabor, Aufbereitungsbereich), dürfen an Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden. Derartige Gegenstände können die Wirksamkeit der Händedesinfektion vermindern.
Wie sieht es mit künstlich verlängerten Fingernägeln der Beschäftigten in der Zahnarzt​praxis aus?
Künstlich verlängerte Fingernägel können zu einer Perforation der medizinischen Einmalschutzhandschuhe und sonstiger Schutzhandschuhe und somit zu einer nicht gewährleisteten Schutzfunktion gegenüber Kontaminationen der Hände mit potenziell infektiösem Material führen. 
Nach rechtsverbindlichen Vorgaben des Staates und der Unfallversicherungsträger sind die Beschäftigten einerseits verpflichtet, für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen sowie andererseits die erhaltenen Weisungen, z. B. sich in einer konkreten Art und Weise sicherheitsgerecht zu verhalten, des Praxisinhabers zu befolgen. 
Wie verhält es sich mit Piercings bei den Beschäftigten in der Zahnarztpraxis?
Piercings im Gesichtsbereich (v. a. im Nasen-, Lippen- und Augenbereich) sind hygienisch als äußerst problematisch anzusehen, da diese im unmittelbaren Kontaktbereich mit zu tragender Schutzausrüstung (z. B. Brille mit Seitenschutz/Schutzbrille, Mund-Nasen-Schutzmaske) liegen. 
Ist das Umfüllen von Desinfektionsmitteln in der Zahnarztpraxis erlaubt? Und wenn ja, was muss ich dabei beachten?
Ein Umfüllen von Desinfektionsmittel aus dem Originalgebinde in kleinere Gebrauchsbehältnisse ist unter folgender Vorgehensweise möglich:

· Vollständige Reinigung, Entleerung und Desinfektion der kleinen Gebrauchsbehältnisse.

· Umfüllen der Desinfektionsmittel durch ausgebildetes und unterwiesenes Personal unter Einhaltung der persönlichen Schutzmaßnahmen.

· Nach dem Umfüllen muss der Produktname des Desinfektionsmittels, evtl. das Gefahrstoffsymbol und das Verfallsdatum des Originalkanisters auf die kleineren Gebrauchsbehältnisse übertragen werden.

Grundsätzlich ist die Verwendung von Einmal-Originalgebinden als Spenderflaschen zu empfehlen.
M) Laser 
Ich habe ein neues Lasergerät gekauft, was muss ich tun?
Der Betrieb von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 ist dem zuständigen Landratsamt und der Berufsgenossenschaft (BGW) anzuzeigen.
Ein Musterformular finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Formulare“ im Kapitel „Laser“. 

An welche Stellen ist diese Anzeige zu richten?

An das zuständige Landratsamt und die Berufsgenossenschaft (BGW).
Die Anschrift finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Adressenverzeichnis“. 

Wann müssen Laserschutzbeauftragte schriftlich bestellt werden?
Gemäß § 6 BGV B 2 ist für Geräte der Klasse 3 B, 3 R und 4 ein Laserschutzbeauftragter zu bestellen, der über die erforderliche Sachkunde verfügen muss (kann der Praxisinhaber selbst die Sachkunde und Überwachung des Betriebes der Lasereinrichtungen der BGW nachweisen, ist eine schriftliche Bestellung zum Laserschutzbeauftragten nicht notwendig). Hat der Praxisinhaber einen Assistenzzahnarzt beschäftigt, der über die erforderliche Laser-Sachkunde verfügt, kann der Praxisinhaber diesen zum Laserschutzbeauftragten schriftlich bestellen. 
Ein Muster-Bestellformular finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Formulare“ im Kapitel „Laser“. 

Ist das Lasergerät regelmäßig zu überprüfen?

Ja, Lasergeräte sind gemäß § 6 Medizinprodukte-Betreiberverordnung einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen. 
Benötige ich für den Laserbetrieb eine Betriebsanweisung?
Eine Betriebsanweisung ist für den Betrieb von Lasern der Klassen 3 B, 3 R oder 4 bereit zu halten. 
Eine Muster-Betriebsanweisung finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Betriebsanweisungen“ im Kapitel „Laser“. 

Welche persönliche Schutzausrüstung ist für einen Laserbetrieb von Bedeutung?

Dies ist vom jeweiligen Lasergerät und seiner „Klasse“ abhängen. Generell kann bei einem Laserbetrieb folgende persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein: Augenschutz (Laserschutzbrille), ggf. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe. 
Was könnte für den Betrieb eines Lasergerätes noch von Relevanz sein?

Laser-Unterweisung: Vor Arbeitsaufnahme und regelmäßig mindestens einmal pro Jahr (Dokumentation). Inhalte der Laser-Unterweisung: mittels der Betriebsanweisung und weiterer Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. 
Ggf. weitere Schutzmaßnahmen: An den Zugängen von Lasereinrichtungen der Klasse 4 ist der Betrieb durch Warnleuchten anzuzeigen. 

Medizinproduktebuch: Eintragung der in den Anlagen 1 und 2 MPBetreibV aufgeführten Medizin-produkte (auch Lasergeräte der Klassen 3 B, 3 R oder 4). 
Bestandsverzeichnis: Eintragung aller aktiven nicht implantierbaren Medizinprodukte (auch Lasergeräte). 

N) Medizinprodukte 
Unterliegen Medizinprodukte einer regelmäßigen Pflicht zur Überprüfung?
Ja, Medizinprodukte sind gemäß § 6 Medizinprodukte-Betreiberverordnung einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen. 

Wie häufig sind diese sicherheitstechnischen Kontrollen durchzuführen?
Eine Übersicht über die sicherheitstechnischen Kontrollen finden Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Medizinprodukte und Arzneimittel“ unter „Nr. 10 Sicherheitstechnische Kontrollen von Medizinprodukten“. 
Wie sind die sicherheitstechnischen Kontrollen zu dokumentieren?

Grundsätzlich empfiehlt sich ein schriftlicher Nachweis der durchgeführten Überprüfungen in Form eines Prüfbuches, welches gemeinsam mit dem Bestandsverzeichnis und dem Medizinproduktebuch geführt wird. Parallel dazu sollten die Medizinprodukte eine Prüfplakette erhalten. 
Unterliegen die elektrisch betriebenen Medizinprodukte auch einer Elektroprüfung gemäß BGV A3?

Praxistipp: Ist eine sicherheitstechnische Kontrolle der Medizinprodukte notwendig, sollte diese gleichzeitig auch die Elektroprüfung gemäß den Vorgaben der BGV A3 beinhalten (Vermerk auf dem Prüfprotokoll).
Was ist ein Bestandsverzeichnis und was muss ich dort eintragen?

Eintragung aller aktiven nicht implantierbaren Medizinprodukte. 

Praxistipp: Weitere Informationen erhalten Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Medizinprodukte und Arzneimittel“ unter „Nr. 5 Bestandsverzeichnis“. 
Was ist ein Medizinproduktebuch und was muss ich dort eintragen?

Eintragung der in den Anlagen 1 und 2 MPBetreibV aufgeführten Medizinprodukte. 
Praxistipp: Weitere Informationen erhalten Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Medizinprodukte und Arzneimittel“ unter „Nr. 6 Medizinproduktebuch“. 

O) Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Welche persönlichen Schutzausrüstungen können bei den Tätigkeiten in der Zahnarztpraxis bzw. im Praxislabor von Bedeutung sein?

Zur persönlichen Schutzausrüstung in einer Zahnarztpraxis zählen insbesondere: 
· Schutzkleidung,

· Medizinische Einmalhandschuhe (z. B. ungepuderte Latexhandschuhe) gemäß DIN EN 455 (steril bzw. unsteril),

· Flüssigkeitsdichte, ausreichend widerstandsfähige Handschuhe gemäß DIN EN 374,

· Augen- und Gesichtsschutz (im wesentlichen Schutzbrillen mit Seitenschutz und Schutzschilde),

· Mund-Nasen-Schutzmaske (Patienten- und Personalschutzmaßnahme),

· Ggf. Gehörschutz (Praxislabor) und

· Ggf. ist Atemschutz mit evtl. Ausatemventil (bei der Behandlung von Tbc-Patienten z. B. partikelfiltrierende Halbmasken des Typ FFP2; Virenschutz mit FFP3-Masken) bereit zu halten. 
Welche Handschuhmaterialien sind empfehlenswert?
Es gibt keinen Handschuh, den man generell empfehlen kann. Die Vielzahl an Einsatzfeldern machen unterschiedliche Handschuhe nötig. Es sollten grundsätzlich auf die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen ermittelten Gefährdungen (z. B. Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Infektionsrisiken in der Stuhlassistenz bzw. der Instrumentenaufbereitung) abgestimmte Schutzhandschuhe benutzt werden. Ein Blick in das Produkt- bzw. Sicherheitsdatenblatt bietet weitere Informationen. 
Wer trägt die Kosten für die persönliche Schutzausrüstung in der Zahnarztpraxis?

Die Kosten für die persönliche Schutzausrüstung trägt der Praxisinhaber. 
Ist eine Schulung zum Thema persönliche Schutzausrüstung notwendig?
Die Beschäftigten sind über die im Einzelfall mit ihrer Tätigkeit verbundenen Gefährdungen und die Notwendigkeit des Benutzens persönlicher Schutzausrüstungen zu unterweisen. Dabei ist auf den richtigen Einsatz/Gebrauch der Schutzausrüstungen und deren Pflege (Erhalt eines hygienisch einwandfreien Zustands) einzugehen. Praktische Vorführungen sind vorteilhaft. 
Q) Prüfpflichten 
Welche Prüfpflichten sind in der Zahnarztpraxis zu beachten?
Eine Übersicht über die in einer Zahnarztpraxis relevanten Prüfpflichten finden Sie auf der CD-ROM „BuS-Kammermodell“ unter der Rubrik „Gefährdungsbeurteilungen“ eine „Checkliste Prüfpflichten“. 
R) Röntgen 
Wo erhalte ich eine aktuelle Version der Röntgenverordnung?
Sie finden die Röntgenverordnung im Handbuch „Gesetze & Vorschriften“ auf der CD-ROM „BuS-Kammermodell“ unter der Rubrik „Bundesgesetze“. 

Muss ich diese aushängen bzw. zur Einsichtnahme bereithalten?

Die Röntgenverordnung ist im Röntgenraum zur Einsichtnahme bereit zu halten. 
Ich habe ein neues Röntgengerät gekauft, was muss ich tun?

Die Inbetriebnahme, Änderung oder Beendigung des Betriebes einer Röntgeneinrichtung ist zwei Wochen vor Eintreten des Ereignisses anzuzeigen. 
Eine Muster-Anzeigeformular finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Formulare“ im Kapitel „Röntgen“. 

An welche Stelle ist diese Anzeige zu richten?

Die Anzeige richten Sie an die zuständige Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium). 

Die Anschrift finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Adressenverzeichnis“. Nach Bestätigung der Anzeige durch das zuständige Regierungspräsidium ist der Betrieb des Röntgengeräts der Zahnärztlichen Stelle Röntgen der zuständigen Bezirkszahnärztekammer anzumelden.
Wer ist der Strahlenschutzverantwortliche in der Zahnarztpraxis?

Strahlenschutzverantwortlicher ist grundsätzlich der Praxisinhaber; in der Gemeinschaftspraxis und der Praxisgemeinschaft sind alle Gesellschafter/ Partner Strahlenschutzverantwortliche. 
Wann müssen Strahlenschutzbeauftragte schriftlich bestellt werden?
Soweit dies für den sicheren Betrieb notwendig ist, hat der Strahlenschutz-verantwortliche für die Leitung oder Beaufsichtigung des Röntgenbetriebes die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen
In welchen Abständen ist das Röntgengerät einer Sachverständigen-Prüfung zu unterziehen?

Röntgeneinrichtungen dürfen nur in dafür zugelassenen Räumen nach einer Sachverständigenprüfung betrieben werden (Strahlenschutzprüfung). Der Sachverständige wird gemäß § 4 a RöV von dem zuständigen Regierungspräsidium bestimmt. Bei unveränderten Voraussetzungen (baulich und geräteseitig) erfolgt die Wiederholungsprüfung für den Strahlenschutz in Zeitabständen von längstens 5 Jahren. Eine Durchschrift des Sachverständigen-Prüfberichtes ist an die zuständige Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) und an die Zahnärztliche Stelle Röntgen der zuständigen Bezirkszahnärztekammer zu übersenden.
Die Anschrift finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Adressenverzeichnis“. 

Für welche Untersuchungen ist es notwendig eine Arbeitsanweisung zu erstellen?

Der Strahlenschutzverantwortliche hat schriftliche Arbeitsanweisungen für das Personal für die häufig vorgenommenen Untersuchungen oder Behandlungen mit dem Röntgengerät zu erstellen und für deren jederzeitige Einsichtnahme bereit zu halten
Muster-Arbeitsanweisungen finden Sie im BuS-Handbuch: Anhang der LZK BW unter der Rubrik „Arbeitsanweisungen“ im Kapitel „Röntgen“. 

Was versteht man unter „Kontrollbereich“?

Der Kontrollbereich gehört zu den Strahlenschutzbereichen eines Röntgenbetriebes. Der Kontrollbereich grenzt sich gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 Röntgenverordnung nach der Höhe der Strahlenexposition ab. Kontrollbereiche sind abzugrenzen und während der Einschaltzeit zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar mindestens die Worte „Kein Zutritt – Röntgen“ enthalten; sie muss auch während der Betriebsbereitschaft vorhanden sein. Der Kontrollbereich von Dentalröntgengeräten außerhalb eines Röntgenraumes ist auf einen Umkreis von 1,5 m um das Gerät festgelegt. Ist ein eigener Röntgenraum vorhanden, gilt während des Auslösens der Röntgenaufnahme der gesamte Röntgenraum unabhängig von seiner Größe als Kontrollbereich und muss deshalb vorher verlassen werden. Der Kontrollbereich besteht nur in dem Zeitraum, wenn Strahlung erzeugt wird (Auslösung der Aufnahme). Anwendendes Personal darf sich in der zahnärztlichen Praxis nicht im Kontrollbereich aufhalten. Nur der Patient und ggf. (bei Kindern oder behinderten Patienten) eine "Helfende Person" (dann nur mit Bleischürze!) dürfen sich während der Aufnahme im Kontrollbereich befinden. Die Anwesenheit einer "Helfenden Person" im Kontrollbereich kann nur von einem Fachkundigen (Praxisinhaber mit Fachkunde) genehmigt werden. 

Im Zusammenhang mit Dentalröntgengeräten ist ein Tätigwerden im Kontrollbereich nicht erforderlich und sollte auf jeden Fall vermieden werden. 

In welchen Zeitabständen muss ich meine Strahlenschutz-Fachkunde aktualisieren?

Die Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärztinnen und Zahnärzte muss alle 5 Jahre über die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Kurs aktualisiert werden. 
Kenntnisse im Strahlenschutz für das Praxispersonal müssen alle 5 Jahre aktualisiert werden. 
Wer bietet diese Aktualisierungskurse an?

Anbieter von Aktualisierungskursen können Sie bei Ihrer Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg erfragen. 
Grundsätzlich bieten Aktualisierungskurse die Fortbildungseinrichtungen der LZK BW wie Akademie für zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe und Zahnmedizinisches Fortbildungszentrum Stuttgart, FFZ Freiburg und diverse private Anbieter an. Entscheidend ist der Erhalt einer Teilnahmebescheinigung mit dem erforderlichen Vermerk gemäß Röntgenverordnung (§ 18 a). 

S) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
Welche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen können in der Zahnarztpraxis von Bedeutung sein?
Beispiele für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in der Zahnarztpraxis finden Sie im BuS-Handbuch der LZK BW im Kapitel „Bauliche Anforderungen“. 
T) Unterweisung 
Gibt es eine Übersicht über die vorgeschriebenen Unterweisungen in der Zahnarztpraxis?
Eine Übersicht über die in einer Zahnarztpraxis relevanten Unterweisungen finden Sie auf der CD-ROM „BuS-Kammermodell“ unter der Rubrik „Gefährdungsbeurteilungen“. 

U) Verantwortung im Arbeitsschutz 
Wer ist für den Arbeitsschutz in der Zahnarztpraxis verantwortlich?
Der Praxisinhaber (= Arbeitgeber) ist grundsätzlich für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit verantwortlich. 
Kann diese Verantwortung an Mitarbeiter delegiert werden und was ist dabei grundsätzlich zu beachten?

Grundsätzlich bietet es sich für den Zahnarzt an, zuverlässige und fachkundige Personen damit zu beauftragen, mit ihm im Team, die ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen (schriftliche Pflichtenübertragung gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz und § 13 BGV A1). Diese Aufgabendelegation entbindet den Zahnarzt aber nicht von seiner grundsätzlichen Verantwortung im Arbeitsschutz, d. h. er hat auch die delegierten Aufgabenbereiche ständig zu kontrollieren und zu überwachen. 

Wie kann eine Delegation vorgenommen werden?

Der Praxisinhaber (= Arbeitgeber) muss gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz und § 13 BGV A1 diese „Pflichtenübertragung“ schriftlich vornehmen. 
Stoffliche 
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